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 Veröffentlicht am 22.08.1977

Norm

WWG §19 Abs2 lite

Rechtssatz

Handelt es sich beim Wohnungseigentümer um einen Verein, so stehen dessen bloße Mitglieder, welche jederzeit

eintreten und austreten können und auch sonst häu6g nur ganz lose Beziehungen zum Verein haben, nicht in jenem

Naheverhältnis, der eine Gleichstellung mit dem Wohnungseigentümer selbst bzw seinen nahen Angehörigen oder

Dienstnehmern rechtfertigen würde.
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